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Custodiet ipso custodes? 
(Wer kontrolliert die Kontrolleure? {Cicero}) 

• Ich bin auch gegen die derzeitige Form der „Verbeamtung“ 

• Sie ist eine Realität 

• Wir alle haben uns daran zu halten 

• Pferdehalter sind stark eingebunden 

• Pferdebesitzer sind auch stark eingebunden 

• Sie entscheiden, welchen Weg Sie gehen! 
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Agenda 

1.  Pferderegistrierung, Agate 
2.  Neue Richtlinien der TSchV für die Pferdehaltung 

3.  Behandlung von Pferden gemäss TAMV 

Schwarz = offizieller Text des BVET, SVPS, BLW 

Orange = Paragraphenverweis 
Blau = Kommentar 
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Pferdepass/Equidenpass/
Agate 
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Equiden registrieren  

Wieso? (Argumente des BVET) 
• Tiere können im Seuchenfall schneller identifiziert und Schutzmassnahmen 
schneller ergriffen werden  
• In einer globalisierten Welt muss jederzeit mit Seuchen gerechnet werden 

• EU-Äquivalenz: Identifizierung und Registrierung von Equiden obligatorisch 
seit Juli 2009 

•  Teil der Bilateralen Verhandlungen 
• Verbesserung für die gesamte Pferdebranche (Zucht- und Sportverbände) 

•  Wieso dann kein Link zur SVPS-DB? 

• Übernahme des weitverbreiteten internationalen Kennzeichnungsstandards 
(Mikrochip) für den Tierverkehr 
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Tierhalter 

• Tierhalter sind alle, die ein Pferd, einen Esel, ein Maultier oder einen Maulesel 
im Stall halten – unabhängig von den Eigentumsverhältnissen. 

• Jeder Tierhalter mit Pferden muss sich seit dem 1. Januar 2010 beim Kanton 
melden. 

• Der Tierhalter hat bei den Pferden keine Meldepflichten. Ausnahmen:  
–  Mitteilungspflicht bei Halterwechsel (Einlageblatt im Pass) 

–  Der Pferdehalter meldet dem Kanton und der Pferdebesitzer auf Agate und 
dem SVPS (gem KT Stv ZH)  

–  Gesundheitsmeldung bei der Schlachtung (im Pass) 
–  Weiss das der Pferdehalter in einem Pensionsstall überhaupt? 

–  Helfen Sie dem Pferdehalter als Pferdebesitzer diesen Auflagen 
nachzukommen 
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Eigentümer 

  …lässt sich ab 1. Januar 2011 bei der Tierverkehr-Datenbank TVD 
(www.agate.ch) registrieren 

  …meldet der TVD seine Pferde (bis 31.12.2012) 
  …lässt für jeden seiner Pferde einen Equidenpass (sofern das Tier noch 

keinen hat) ausstellen (bis 31.12.2012) 
  …meldet ab 1.1.2011 der TVD alle meldepflichtigen Ereignisse 

  Meldungen sind nur per Internet möglich 
  Die Meldepflicht kann auch an Dritte, sogenannte Mandatnehmer, (z.B. 

Tierhalter, Neffe, etc.) übertragen werden. Ausnahme: Wechsel von 
Nutztier zu Heimtier 
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Identifikation 

  Pferd muss bis spätestens 30. November des Geburtsjahres identifiziert 
(verbales + grafisches Signalement) werden  

  Und wenn es am 1.12. geboren ist? 
  Keine Identifikation nötig, falls Schlachtung vor dem 

31. Dezember des Geburtsjahres erfolgt 
  Personen, die bereits heute berechtigt sind, Signalemente aufzunehmen, 

bleiben es weiterhin (→ Verband nachfragen) 
  Normalerweise SVPS akkreditierte Tierärzte; Liste auf SVPS-HP 

  Die Identifizierung muss der TVD innert 30 Tagen gemeldet werden 

  Also 2x: Beim SVPS und bei Agate/TVD 
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Equidenpass 

  alle vor dem 1.1.2011 geborenen Pferde müssen bis zum 31.12.2012 einen Equidenpass 
haben 

  = Pferdepass SVPS 
  Nicht klar wie Pferdepass zu Equidenpass wird! 

  Das BLW bestimmt die Stellen, die den Equidenpass ausstellen dürfen (→ www.agate.ch) 
  = SVPS 

  Aufbewahrung obliegt Eigentümer; Pass muss beim Tier aufbewahrt werden 
  Praktikabilität? Am Concours muss der Pass auch dabei sein! 
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Wieso muss der Pass beim Pferd sein? 
 Bereits heute geltendes Schweizer Recht 

  Aber nicht Usanz 

 zudem EU-Äquivalenz 
 Eigentümer sind nicht immer in der Schweiz wohnhaft 

  Aber bei der verantwortlichen Person gemäss StGB 
 Im Fall von ansteckender Krankheit kann der Tierarzt sofort handeln (Tier 
identifizieren + Massnahmen ergreifen) 
 So ist gesichert, dass der Pass, wenn das Pferd in eine neue Tierhaltung oder 
zur Schlachtung verbracht wird, mit dem Pferd mitgegeben wird 
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Pass immer beim Pferd 
–  Von BVET vorgeschlagen: Lösungsmöglichkeit: z.B. abschliessbare Kästchen → 1 

Schlüssel beim Eigentümer, 1 Schlüssel beim Tierhalter 

–  Unrealistisch: 65 Kästchen? 
–  Pferdehalter hat Zugang zu jedem privaten Stallkasten? 

–  Kann eine Kopie des Equidenpass beim Pferdehalter hinterlegt werden inkl. 
Behandlungsjournal und Auslaufjournal? 

  Genügt Kopie beim Pferdehalter? 

  Welche Informationen werden benötigt? 

  Signalement/UELN/TVD? 
  Auch Impfstatus?  

  Identifikation genügt, da im Seuchenfall eh Sperre. 
  Pass wird nach dem Tod annulliert 

  Abmelden bei SVPS UND Agate! 
  Es dürfen nur Tiere mit Equidenpass eingeführt werden 
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Anmeldung des Pferdes bei Agate: 
Aufruf der Homepage und Registrierung 

08.11.2011 Pferdebeamtung, Hässig Seite 14 

Geben Sie in Ihrem Internet-Explorer die Adresse https://www.agate.ch ein. Sie 
gelangen auf die Startseite des Agate-Portals. 
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Bestätigung der Registrierung 
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Als Eigentümer bestätigen 
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Erstzugang für ein Tier melden 
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<< Kein Link zum SVPS! 

<< Hier muss eine neue TVD-
Betriebsnummer zuerst 
beantragt werden oder die 
Betriebsnummer von Felix 
Kunz eingegeben werden: 
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Drucken Sie diese Seite aus damit Sie die generierten Nummern zur Hand haben 
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Probleme mit Agate (MH in PW 30.1.11) 
• Standardbrowser von Apple/Macintosh "Safari" funktioniert nicht 

•  Zu Zeit nur Internet Explorer, Firefox oder Chrome 

•  Firefox kann gratis herunter geladen werden für Mac, Linux und 
Windows 

• Staat ladet ungefragt ein Programm auf den PC (big brother is watching you) 
• Herausfinden der Stall-/Betriebsnummer für Laien nicht ganz einfach 

•  Pferdehalter danach fragen 

•  Neue Stallnummer via Agate anfordern  
• Fehlender Link: Pferdepassnummer SVPS bei der Eintragung nicht verlangt 

•  Zuchtbuchnummern aus dem Ausland nicht eindeutig 
•  Pferdepässe immer beim Pferd  

• Länger als 7 Tage in einem anderen Land braucht von einem amtlichen Tierarzt 
einen Gesundheitsattest für den Grenzübertritt in beide Richtungen  

•  unter 7 Tagen passiert nichts und über 7 Tage schon???   
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Weitere meldepflichtige Ereignisse (1) 

  Eigentümerwechsel: Meldung durch den bisherigen und neuen 
Eigentümer innert 30 Tagen 

  SVPS und Agate: Redundanz verschlafen 
  Wer muss melden? (?) Gemäss Verordnung der Tierhalter! 

  Tierhaltungswechsel: Meldung durch den Eigentümer innert 30 Tagen, 
sofern das Tier dort mind. 30 Tage bleibt 

  Verenden oder Euthanasierung: Meldung durch den Eigentümer innert 
30 Tagen 

  SVPS und Agate: Redundanz verschlafen 

  Schlachtung: Meldung durch den Schlachtbetrieb innert  
3 Tagen 

  Informationen durch den Besitzer 
  Fleischkontrolleur sollte dies kontrollieren 
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Weitere meldepflichtige Ereignisse (2) 
  Einfuhr: Meldung durch den Eigentümer innert 30 Tagen, sofern das 

Tier mind. 30 Tagen in der Schweiz bleibt 

  Ausfuhr: Meldung durch den Eigentümer innert 30 Tagen, sofern das 
Tier mind. 30 Tagen im Ausland bleibt 

  Früher: immer Meldung - Neu: unter 7 Tage nicht mehr 
  Jedoch muss Veta in EU-DB Auslandverstellung melden 

  Achtung Zoll ≠ Agate! 

  Kastration: Meldung durch den Eigentümer innert 30 Tagen 
  Weil Teil des Signalementes 

  Wechsel des Verwendungszwecks (Nutztier  Heimtier): Meldung 
persönlich durch den Eigentümer innert 3 Tagen 
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Verwendungszweck: Nutztier / Heimtier 
  Ein Pferd ist bei der Geburt ein Nutztier 

  Nicht alle Medikamente sind anwendbar 

  Führen eines Behandlungsjournal obligatorisch 

  Wer? Gem TAMV Pferdehalter 
  Zuständig ist der Besitzer gem Veta ZH 

  Behandlungsjournal muss beim Pferdehalter deponiert sein 
  Änderung des “Verwendungszweck“ zu Heimtier muss im Pass und auf der 

TVD registriert werden 
  Pferde immer zu Beginn Nutztier: Wer keinen Wechsel vornimmt ist gebunden 

an §§§§§ 
  Nur der Eigentümer selber kann den Wechsel vom Nutztier zum Heimtier der 

TVD melden 

  Wechsel von Nutztier zu Heimtier ist irreversibel! 

  Medizinisch nicht nachvollziehbar 
  Auch nicht bei Besitzerwechsel 
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Mitteilungspflicht bei Halterwechsel 

  Der Tierhalter bestätigt bei Halterwechsel, dass das Tier gesund und 
nicht behandelt ist: 

  Kann das der Pferdehalter in einem Pensionsstall? 
  in der Aufnahmebestätigung (bis zur Ausstellung eines 

Equidenpasses) 
  auf dem Einlageblatt “Bestätigung über Medikamenteneinsatz und 

Tiergesundheit bei Halterwechsel“ im Equidenpass 
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Gesundheitsmeldung bei der Schlachtung 

  Nur ein Pferd mit dem Verwendungszweck Nutztier darf geschlachtet und 
der Lebensmittelkette zugeführt werden 

  Wer ein Pferd zur Schlachtung bringt, muss zu Handen der Fleischkontrolle 
schriftlich bestätigen, dass das Tier gesund und nicht behandelt ist: 

  In der Aufnahmebestätigung (bis zur Ausstellung eines Equidenpasses) 
  Im Equidenpass 

  In der Regel ist der Tierhalter für diese Meldung zuständig 
  Weiss das der Tierhalter in einem Pensionsstall überhaupt? 
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Übergangsbestimmungen 

  Pferde, die vor dem 1. Januar 2011 geboren wurden, müssen nicht mit 
einem Mikrochip gekennzeichnet werden. 

  Für Pferde, die vor dem 1. Januar 2011 geboren wurden und die noch 
keinen Equidenpass haben, muss bis am  
31. Dezember 2012 ein Equidenpass ausgestellt werden. 

  Gilt auch für Esel und Maultiere, Zwergpony, Zwergesel, Zebra, Minipferd 
usw. 
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Fragen zu Agate? 
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Neuerungen im 
Tierschutzgesetz und in der  
Tierschutzverordnung für 
Pferdebesitzer 
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Pferde richtig halten 
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- Wenn zu klein zusätzlich Weide (Auslaufflächen) 

  - Bodenqualität ist auch geregelt: kein Morast, fest, gepflegt 
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• die Beleuchtungsstärke im Bereich der Tiere tagsüber mindestens 15 Lux 
• Ausgenommen sind Ruhe- und Rückzugsbereiche, sofern die Tiere permanent 
einen anderen, ausreichend hellen Standort aufsuchen können 
• bei unzureichender natürlicher Beleuchtung diese während mindestens 8 Stunden 
und höchstens 16 Stunden pro Tag mit Kunstlicht ergänzt wird. 
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Bewegung 

• Genutzte Pferde müssen zudem an mindestens zwei Tagen pro Woche 
mindestens je zwei Stunden Auslauf erhalten. 

•  Weide? Winter? 
•  Keine Weide wenn medizinisch indiziert 

• Der Auslauf der Pferde muss in einem Journal eingetragen werden. 
•  Der Besitzer muss das Pferd weiden ob er will oder nicht! 

•  Kann Tierhalter sich absichern wenn Tierbesitzer nicht will? 
•  455.110.1 Verordnung des BVET vom 27. August 2008 über die Haltung von 

Nutztieren und Heimtieren 

•  Art. 6–8 und 32 
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Fressen, trinken, beschäftigen 

• Pferde, die nicht mindestens 16 Stunden täglich Zugang zu Raufutter 
(saubere Stroheinstreu, Gras oder Heu) haben, müssen mindestens dreimal 
täglich mit Raufutter gefüttert werden. 

•  Beachten bei Haltung auf Sägemehl 
•  455.1 Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV) 

•  Art. 3 Abs. 3 

•  Art. 4 
•  Art. 60 Abs. 1 
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Pflege und Gesundheit 
• Wenn sie krank werden, muss ein Tierarzt oder eine Tierärztin beigezogen werden. 
• Kranke Tiere müssen unverzüglich fachgerecht versorgt werden. 

• Bei Pferden, die als Nutztiere gemeldet sind, deren Fleisch verwertet werden darf, 
müssen die Tierhaltenden eingesetzte Medikamenten im Behandlungsjournal aufführen. 

•  Weiss der Pferdehalter was der durch den Pferdebesitzer gerufene Tierarzt 
behandelt hat? 

•  Ist das Pferd ein Nutztier muss der Pferdebesitzer den Pferdehalter informieren 
• Die Tierärzteschaft weiss, wie nach einer medikamentösen Behandlung die 
Lebensmittelsicherheit (Absetzfristen) gewahrt bleibt. 
•  455.1 Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV) 

•  Art. 3 Abs. 3, Art. 5, Art. 60 Abs. 2 

•  455.110.1 Verordnung des BVET vom 27. August 2008 über 

•  die Haltung von Nutztieren und Heimtieren 

•  Art. 7 Abs. 1–3 

•  Tierarzneimittelverordnung TAMV 
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Nutzung 

• Grundsätzlich gelten Pferde als Nutztiere 

•  Fleischgewinnung 

•  Vorschriften der Tierarzneimittelverordnung (z. B. bei Behandlungen). 

•  Medikamentennotstand 

• Pferde als Heimtiere deklariert 

•  Eintrag im Pferdepass 

•  nicht geschlachtet 
•  auch nicht nach einem Besitzerwechsel 

•  Die Führung eines Behandlungsjournals ist in diesem Fall nicht nötig. 

•  Alle Medikamente möglich 

•  Einmal Heimtier immer Heimtier 

•  Tierarzneimittelverordnung TAMV, Art. 3, Art. 15 Pferd als Nutz- bzw. Heimtier 
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Ausbildung 

• >5 Pferde hält, muss einen Sachkundenachweis 
• Gewerbsmässig >11 Pferde, muss mindestens eine fachspezifische 
berufsunabhängige Ausbildung mit einem praktischen und einem 
theoretischen Teil sowie mit einem Praktikum absolviert haben. 
•  455.1 Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV), Art. 31 
•  455.109.1 Verordnung des EVD vom 5. September 2008 über 

•  Ausbildungen in der Tierhaltung und im Umgang mit Tieren, Art. 2–5 Fachspezifische berufsunabhängige 
Ausbildung, Art. 30–32 Sachkundenachweis 
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Transport 

• Keine Strick- oder Knotenhalfter 
• in der Schweiz nicht länger als 6 Stunden 

• Transport und Stand  auf dem Concoursplatz? 
•  455.1 Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV), 7. Kapitel: Tiertransporte 
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Eingriffe und Verbote 
• Mikrochip oder das Brennen von Pferden dürfen von fachkundigen Personen ohne Schmerzausschaltung 
vorgenommen werden 

• Entfernen der Tasthaare. 
• das Verabreichen von Stoffen und Erzeugnissen zum Zweck der Leistungsbeeinflussung (Doping) 

• sexuell motivierte Handlungen mit Pferden (Sodomie) 
• das Kupieren der Schwanzrübe 

• das Erzeugen einer unnatürlichen Hufstellung, das Verwenden schädlicher Hufbeschläge und das Anbringen 
von Gewichten im Hufbereich, 

• das Antreiben mit elektrisierenden Geräten 

•  das Verwenden von elektrisierenden Abschrankungen in Führanlagen dagegen ist erlaubt 
• der sportliche Einsatz von Pferden mit durchtrennten oder unempfindlich gemachten Beinnerven 

• der sportliche Einsatz von Pferden mit überempfindlich gemachter Haut 
• das Anbinden der Zunge 

• Strom im Stall zur Verhaltenssteuerung 
• Stacheldraht 

–  455.1 Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV), Art. 16, Art. 21, Art. 35 Abs. 1, Art. 63 
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Übergangsbestimmungen 
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Fragen zum TSchG / TSchV? 



Ambulanz & Bestandesmedizin, Tierspital 

Tierarzneimittelanwendung 
von Pferdebesitzer  

08.11.2011 Seite 42 Info TSchG, HMG, Agate; M. Hässig 
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Auflagen der TAMV (Tierarzneimittelverordnung) 

Beurteilung des Gesundheitszustandes  
   des Patienten vor Abgabe eines TAM (Art.10) 

    Beizug des Tierarztes 

Zusätzliche Etikette: Praxis, Datum, Name des Tierhalters 
(Art.4) 

Anwendungsanweisung (Art.5) 

Folgerung: 
–  Tierarzneimittel dürfen nur von Tierärzten abgegeben oder 

verschrieben werden 
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Anwendungsanweisung (Art. 5) 

mündlich: wenn für aktuellen Fall, d.h. weniger als 10 Tage 

schriftlich: wenn Medikament bei aktueller Indikation nicht 
aufgebraucht, Abgabe auf Vorrat 
- Bsp Wurmmittel Equvalan®  
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Abgabe von Medikamenten 

Abgabebeschränkung: Menge nur für aktuelle Indikation 
(Behandlung) (Art.11) 
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Pflichten des Pferdehalters 
Sorgfaltspflicht 
–  Anwendungsanweisungen befolgen und aufbewahren, Medikamentenlagerung (Art 22) 

Mitteilungspflicht 
–  auf Begleitdokument 
–  dass das Pferd innert letzten 10 Tagen weder krank noch verunfallt 
–  wenn Absetzfrist noch nicht abgelaufen (Art 23) 

Buchführungspflicht 
–  sorgt für Eintrag im  Behandlungsjournal (Art. 28) 

–  führt Inventarliste bei Abgabe von TAM auf Vorrat (Art. 28,   Abs. 2) 

–  Aufbewahrung 3 Jahre (Art. 29) 

–  der Pferdebesitzer kann den Pferdehalter nicht vertreten 
–  (aber der Pferdebesitzer weiss i. d. R. was gegeben wurde) 

–  Bei Pferden als Nutztier muss der Pferdebesitzer den Pferdehalter 
informieren 

–  Gilt nur sollange Pferd Nutztier ist 
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Medikamenten-Kategorien 
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Kontrollen 
Kontrolle durch Kanton (KT) (Art.30) 
–  Privatapotheken mind. alle 5 Jahre 

–  Tierarzt 

–  Pferdehalter mind. alle 10 Jahre (Art.31) 
–  Pensionsstall 

–  Pächter = Pferdehalter 
–  Private 
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Kosten 

–  Wenn Pferd Nutztier 
–  Administrative Kosten des Pferdehalters müssen an Pferdebesitzer 

übertragbar sein 
–  Ca. +100.-- CHF/Monat 

–  Schlachterlös ca. 600.– CHF 
–  Entsorgung ca. 700.– CHF 

–  Return on invest? 

–  Wo bleibt die Oekologie? 
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Vorschlag 

Ordner mit Einlage pro Pferd: 
•  Angaben Besitzer, Tierarzt 

•  Weidegangregelung, Eintragungsregelung 

•  Kopien Signalement 
•  Kopien Impfungen 

•  Auslaufjournal 
•  Erklärung Heimtier/Nutztier 

•  Nur wenn Nutztier 
•  Behandlungsjournal 

•  Medikamentenjournal 
Im Pensionsvertrag obige Punkte regeln 
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Persönliches Résumé 
• Das BVET scheint die Verhältnisse im Schweizer Pferdesport nicht zu kennen oder ignoriert sie. 

• Fehlende gesetzliche Grundlage für alleinige Internet-Meldung 

• Agate (=BVET, Standort) ≠ Zoll (Grenzübertritt) ≠ SVPS (Leistungserfassung) 

• Tierverkehr bei Pferden kann nur via SVPS-DB aktuell erfasst werden: Daher link mit SVPS 
Nummer conditio sine qua non 

• Der Pferdebesitzer ist mündig und für sein Pferd verantwortlich. 

• Der Pferdehalter kann nicht für alles Verantwortlich gemacht werden, weil ihm schlicht die 
Informationen fehlen. 

• Es können nicht andere Rechte wie das Mietrecht ignoriert werden. 

• Es braucht noch diverse Anpassungen. Bitte werden auch Sie politisch aktiv, da der SVPS und die 
GST tatenlos sind. 

• Opposition bringt nichts da das Gesetz hinter dem Vollzug steht. Fordern Sie die Ämter auf 
praktikable Lösungen zu finden. 

• Der Ansatz Tierwohl ist uns allen ein Anliegen, dazu gehört korrekte Haltung, Schutz vor 
eingeschleppten Seuchen, korrekter Umgang mit Medikamenten. 

• Jedoch nur praktikable Lösungen führen zum Erfolg. 
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Merci, das war‘s: Fragen? 


